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Neubekanntmachung
der Priifungsordnung fiir den Bachelorstudiengang
Wirtschaftswissenschaften der Fakultat Wirtschaftswissenschaften
an der Technischen Universitat Dortmund

vom 8. Mai 2025

Die Prufungsordnung fiir den Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften der Fakultat
Wirtschaftswissenschaften vom 8. Mai 2025 (AM 12/2025) wird aufgrund des Artikels Il der
Ordnung zur Anderung der Priifungsordnung fiir den Bachelorstudiengang Wirtschaftswis-
senschaften der Fakultat Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universitat Dortmund
vom 8. Mai 2025 (AM 12/2025) in der neuen Fassung nachstehend bekannt gemacht:

Dortmund, den 8. Mai 2025

Der Rektor

der Technischen Universitat Dortmund

Professor Dr. Manfred Bayer
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Prifungsordnung
fur den Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften
der Fakultat Wirtschaftswissenschaften
an der Technischen Universitat Dortmund

vom 8. Mai 2025

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes lber die Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW.
S.547), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW.
S.1222), hat die Technische Universitat Dortmund die folgende Bachelorprifungsordnung

erlassen:
Inhaltstibersicht
I. Allgemeines
§1 Geltungsbereich der Ordnung, Zweck der Prifung und Ziel des Studiums,
Zugangsvoraussetzung
§2 Bachelorgrad
§3 Regelstudienzeit und Studienumfang
§4 Prifungen
§5 Prufungsanmeldung und -abmeldung, Prifungsverfahren
§ ba Nachteilsausgleich und Mutterschutz
§ 5b Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden
§6 Prifungsausschuss
§7 Prifende, Beisitzende
§8 Anerkennung von Prifungsleistungen, Einstufung in h6here Fachsemester
§9 Versdumnis, Rucktritt, Tauschung, Ordnungsverstof3
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Il. Bachelorpriifung
§10 Zulassung
§11 (entfallen)
§12 Umfang und Art der Bachelorprifung
§13 Bachelorarbeit
§ 14 Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit
§15 Bewertung der Prifungsleistungen, Bildung der Noten und
Bestehen der Bachelorpriifung
§16 Wiederholung der Bachelorprifung
§17 Zeugnis, Bescheide und Bescheinigungen
§18 Bachelorurkunde
lll. Schlussbestimmungen
§19 Ungiultigkeit der Bachelorprifung
§ 20 Einsicht in die Prifungsakten
§ 21 Aberkennung des Bachelorgrades
§22 Veroffentlichung, Inkrafttreten und Anwendungsbereich

Anlage: Ubergangstabelle
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I. Allgemeines

§1

Geltungsbereich der Ordnung, Zweck der Prifung

und Ziel des Studiums, Zugangsvoraussetzung

'Diese Priufungsordnung gilt fur den Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften
an der Fakultat Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universitat Dortmund. 2Sie

regelt geméaf} § 64 HG die Strukturen des Bachelorstudiums.

'Die Bachelorprifung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums
im Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften an der Fakultat Wirtschaftswis-
senschaften der Technischen Universitat Dortmund. ?Durch die Bachelorprifung soll
festgestellt werden, ob die Kandidat*innen die fiir den Ubergang in die Berufspraxis
notwendigen grindlichen Fachkenntnisse erworben haben, die Zusammenhénge ihres
Faches liberblicken und die Fahigkeit besitzen, wissenschaftliche Methoden und Er-

kenntnisse selbststandig anzuwenden.

'Das Bachelorstudium soll auf ein wirtschaftswissenschaftliches oder hiermit verwand-
tes Masterstudium vorbereiten. ?Das Studium soll den Kandidat*innen unter Beriick-
sichtigung der Anforderungen und Veradnderungen in der Berufswelt die erforderlichen
fachlichen Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissen-
schaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und
zu verantwortlichem Handeln beféhigt werden. Durch die Auseinandersetzung mit ge-
sellschaftlich relevanten Themen mittels kritischer Diskussion und Reflektion erfahren
Sie auBerdem Unterstiitzung bei der Persdnlichkeitsentwicklung in Bezug auf eine

ethisch fundierte und nachhaltig engagierte Teilhabe an Wirtschaft und Gesellschaft.

'Aufbauend auf einem breiten Grundlagenwissen in den Bereichen der Betriebswirt-
schaftslehre und der Volkswirtschaftslehre erfolgt im zweiten Studienabschnitt eine
schwerpunktbezogene Vertiefung, um eine Orientierung auf die angestrebten berufli-
chen Tatigkeitsfelder zu ermdglichen. 2Das Studium soll auf diese Weise die Eingangs-
moglichkeit insbesondere fiir Berufsfelder in Industrie, Handwerk und Handel, bei Ban-
ken, Versicherungen und anderen Dienstleistungsunternehmen, in Forschungsinstitu-
ten, Verbanden und in der 6ffentlichen Wirtschaft schaffen. 3Dabei ist zu berticksichti-

gen, dass der Einstieg in den Beruf haufig zusatzlich Gber Ausbildungsprogramme ein-
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zelner Wirtschaftszweige oder Unternehmen erfolgt. “Angestrebt wird somit nicht Be-
rufsfertigkeit in dem Sinne, dass eine unmittelbare Einsatzféhigkeit in spezifischen be-
trieblichen Positionen vorliegt, sondern Berufsféhigkeit in dem Sinne, dass nach einer
Zeit der Einarbeitung in der Wirtschaftspraxis komplexe und vielfaltige Aufgabenstel-
lungen zu bewaltigen und dabei auch die wirtschaftlichen und sonstigen Umweltgege-

benheiten mit ihren vielféltigen Verdnderungen zu berticksichtigen sind.

Zugangsvoraussetzung fur das Bachelorstudium ist das Vorliegen der Hochschulzu-

gangsberechtigung oder einer sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.

'Fir das Studium werden (ber das durchschnittliche Schulniveau hinausgehende
Kenntnisse der englischen Sprache dringend empfohlen, da die englische Sprache
Kommunikationsmittel in der Fachliteratur, auf Kongressen und bei der Pflege interna-
tionaler Kontakte ist. 2Darliber hinaus sind gute mathematische Kenntnisse fir ein er-
folgreiches Studium unerlasslich, so dass die Teilnahme an den von der Fakultat ange-
botenen Mathematik-Vorkursen vor Beginn des Studiums ebenfalls dringend empfoh-
len wird. 3Hilfreich sind Fahigkeiten auf dem Gebiet der Elektronischen Datenverarbei-

tung.

Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden.

§2

Bachelorgrad

Aufgrund der bestandenen Bachelorprifung verleiht die Technische Universitat Dortmund

durch die Fakultat Wirtschaftswissenschaften den akademischen Grad ,,Bachelor of Science“

(,B.Sc.).

§3
Regelstudienzeit und Studienumfang

'Das Studium ist auf der Basis eines Leistungspunktesystems aufgebaut, das mit dem
European Credit Transfer System (ECTS) kompatibel ist. 2Jedem Modul wird gemaf sei-
nem Arbeitsaufwand (workload) eine Anzahl von Leistungspunkten zugeordnet. 3Ein
Leistungspunkt im Sinne dieser Prifungsordnung entspricht einem ECTS-Punkt und

wird fir eine Leistung vergeben, die einen Arbeitsaufwand von etwa 30 Stunden erfor-
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dert. “Die Regelstudienzeit betragt einschlieBlich der Anfertigung der Bachelorarbeit

sechs Semester (drei Jahre).

Der Studienumfang im Pflicht- und Wahlpflichtbereich betragt pro Semester 900 stu-
dentische Arbeitsstunden, die 30 Leistungspunkten entsprechen. ?2Insgesamt umfasst
das Studium 5.400 studentische Arbeitsstunden, die 180 Leistungspunkten entspre-
chen. ®Die Studieninhalte sind so auszuwéhlen und zu begrenzen, und das Prifungsver-
fahren ist so zu regeln, dass das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen wer-
den kann. “Dabei ist zu gewahrleisten, dass die Studierenden im Rahmen dieser Prii-
fungsordnung nach eigener Wahl Schwerpunkte setzen kdnnen und Pflicht- und Wahl-
pflichtveranstaltungen in einem ausgeglichenen Verhéltnis zur selbststandigen Vorbe-
reitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an zusétzlichen Lehrveranstal-
tungen stehen. ®Im Wahlpflichtbereich kénnen die Lehrveranstaltungen auch in engli-

scher Sprache angeboten werden; dies ist im Modulhandbuch anzugeben.

'Das Studium gliedert sich in 19 Module, die sich jeweils Gber héchstens zwei aufei-
nander folgende Semester erstrecken. 2Die Module sind inhaltlich und zeitlich abge-
rundete, in sich geschlossene Studieneinheiten mit einem Umfang von mindestens 7,5
Leistungspunkten. 3Die Leistungspunkte werden auf der Grundlage erfolgreich absol-
vierter Modulprifungen oder Teilleistungen vergeben. “Mit der Modulprifung oder den
fur ein Modul vorgesehen Teilleistungen wird das Erreichen der fiir das Modul beschrie-
benen Lernziele Gberprift. In den Modulen, fiir die eine Modulpriifung vorgesehen ist,
werden die fir das Modul vorgesehenen Leistungspunkte auf der Grundlage der erfolg-
reich absolvierten Modulprifung einschlief3lich der unbenoteten Studienleistungen
vergeben. éIn den Modulen, fir die Teilleistungen vorgesehen sind, werden die fir das
Modul vorgesehenen Leistungspunkte vergeben, wenn alle fiir das Modul vorgesehenen

Teilleistungen erfolgreich absolviert sind.

'In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemen-
te, die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. 2Die Modulbeschrei-
bungen des Modulhandbuchs sind nicht Bestandteil dieser Priifungsordnung. 3Sie wer-

den durch den Fakultéatsrat beschlossen und sind dem Rektorat anzuzeigen.
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§4
Prifungen

'Jedes Modul wird in der Regel mit einer Prifung abgeschlossen. 2Der Modulabschluss
erfolgt in der Regel durch eine benotete Modulprifung. 3Alternativ kann ein Modul auch

durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen abgeschlossen werden.

"Modulprifungen oder Teilleistungen werden in der Regel in Form von Klausurarbeiten
oder Referaten (Vortragen auf der Basis schriftlicher Ausarbeitungen) oder Hausarbei-
ten oder Fallstudienbearbeitungen oder miindlichen oder elektronischen Priifungen
oder in elektronischer Kommunikation und der Bachelorarbeit erbracht. 2Samtliche
Priufungsleistungen werden studienbegleitend abgelegt. 3Die jeweils flir den Erwerb von
Leistungspunkten notwendigen Prifungsleistungen sollen im direkten Anschluss an
das entsprechende Modul (Modulpriifung) oder an die entsprechenden Lehrveranstal-
tungen (Teilleistungen) erbracht werden. “Gegenstand der Prifungsleistungen sind die
Inhalte der den Modulen oder Teilen von Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen.
SUm Studierenden einen Anreiz zur frithen Prifungsvorbereitung zu geben, kénnen sie
sich bis zu 20 % der maximal zu erreichenden Punktzahl einer Priifungsleistung durch
vorab freiwillig erbrachte Studienleistungen anrechnen lassen, sofern auch ohne diese
Anrechnung die Prifungsleistung mit mindestens ,ausreichend” (4,0) bewertet wird.
6Studierende, die keinen Gebrauch von dieser Regelung machen, kénnen weiterhin die
volle Punktzahl in der Prifungsleistung erreichen. "Weitere Informationen diesbeziig-
lich werden zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 8Findet eine
Wahlpflichtveranstaltung in englischer Sprache statt, so wird auch die Prifungsleis-

tung ausschlieflich in englischer Sprache gefordert.

In den Klausurarbeiten sollen die Kandidat*innen nachweisen, dass sie in begrenzter
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den gelaufigen Methoden ihres

Faches erkennen und lésen kdnnen.
Eine Klausurarbeit dauert 60 Minuten oder 90 Minuten.

'Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgefiihrt und sind nicht 6ffentlich. 2Die
jeweils zugelassenen Hilfsmittel werden von den Priifenden mindestens zwei Wochen

vor dem jeweiligen Klausurtermin durch Aushang bekanntgegeben.

'Jede Klausurarbeit ist von einer*einem Prifenden gemas § 15 Abséatze 1 und 2 zu be-

werten. 2Die Bewertung der Klausurarbeit wird den Kandidat*innen in der Regel spates-
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(10)

(11)

(12)

(13)

tens vier Wochen nach dem Klausurtermin in geeigneter Weise bekannt gegeben, wobei
die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind. *Der Prifungsausschuss legt
den Zeitraum fest, in dem die Prifenden den Kandidat*innen Einsicht in ihre Klausur-

arbeiten zu gewahren haben.

Abweichend von Absatz 6 Satz 1 sind Prifungsleistungen, mit denen ein Studiengang
abgeschlossen wird, und Wiederholungsprifungen, bei deren endgiiltigem Nichtbeste-
hen keine Ausgleichsmoglichkeit vorgesehen ist, stets von zwei Prifenden getrennt

entsprechend § 15 Absatz 2 zu bewerten.

'In den mindlichen Priifungen sollen die Kandidat*innen nachweisen, dass sie die Zu-
sammenhange des Prifungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese
Zusammenhange einzuordnen vermdgen. 2Durch die miindlichen Prifungen soll ferner

festgestellt werden, ob die Kandidat*innen Uber breites Grundlagenwissen verfiigen.

'"Mindliche Prifungen werden vor zwei Priifenden bzw. einem*einer Priifer*in in Ge-
genwart einer*eines sachkundigen Beisitzerin*Beisitzers (§7 Absatz1 Satz6) als
Gruppenprifungen oder als Einzelprifungen abgelegt. 2In Gruppenprifungen werden
jeweils nicht mehr als vier Kandidat*innen gemeinsam zugelassen. Vor der Festset-
zung der Note gemaf § 15 Absatz 1 hat der*die Prifer*in den*die Beisitzer*in zu héren.

“Absatz 6 Satz 1 und Absatz 7 sowie § 15 Absatz 2 gelten entsprechend.

Die mindliche Prifung dauert je Kandidat*in mindestens 15 Minuten und héchstens

30 Minuten.

'Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der miindlichen Prifungen sind fir je-
de*n Kandidatin*Kandidaten in einem Protokoll festzuhalten. 2Das Ergebnis der einzel-
nen Prifung ist der*dem Kandidatin*Kandidaten im Anschluss an die miindliche Pri-

fung bekannt zu geben.

'Studierende, die in einem spéateren Prifungszeitraum die gleiche miindliche Prifungs-
leistung erbringen wollen, werden nach MafB3gabe der raumlichen Verhaltnisse als Zuh6-
rer*innen zugelassen, es sei denn, der*die Kandidat*in widerspricht. ?Die Zulassung

erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Priifungsergebnisses.

'In Modulen kénnen unbenotete Studienleistungen gefordert werden. 2Die Anforderun-
gen einer Studienleistung liegen in Form und Umfang deutlich unterhalb den Anforde-
rungen einer Modulpriifung oder Teilleistung. 3Naheres regeln die Modulbeschreibun-

gen des Modulhandbuchs. “Absatz 2 Satze 1 und 2 gelten entsprechend.
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(14)

(15)

(1)

'Auch ganz oder teilweise im Antwortwahlverfahren (sog. ,,Single Choice“ oder ,,Multip-
le Choice“) zu erbringende Prifungsleistungen gehéren zu den Klausurarbeiten.
2Insbesondere bei Anwendung dieses Verfahrens ist darauf zu achten, dass die Pri-
fungsaufgaben auf die in den Modulen oder den entsprechenden Lehrveranstaltungen
vermittelten Inhalte und Kenntnisse abgestellt sind, dass sie zuverlassige Prifungser-
gebnisse ermoglichen. ®Bei Priufungsleistungen, die von zwei Priifenden zu bewerten
sind, werden die Prifungsaufgaben von beiden Prifenden gemeinsam erarbeitet. “Bei
der Erstellung der Prifungsfragen ist festzulegen, welche Lésungen als zutreffend an-
erkannt werden. ®Nicht richtig geléste Aufgaben oder Teilaufgaben dirfen nicht mit Mi-
nuspunkten bewertet werden. ®Bei einer ganz oder tiberwiegend im Antwortwahlverfah-
ren zu erbringenden Prifungsleistung ist von den Priifenden zusammen mit den Hilfs-
mitteln (Absatz 5 Satz 2) auch die zum Bestehen hinreichende Punktzahl (§ 15 Absatz 3

Satz 1) bekanntzugeben.

'Die Pflicht zur regelmafBiigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen vorgesehen
werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der Studierenden erreicht wer-
den kann. ?Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten ist das verfassungsrechtliche
Gebot der VerhaltnisméaBigkeit zu beachten. 3Uber die Anwesenheitspflicht wird auf der
Grundlage einer Zwei-Drittel Mehrheit des Fakultatsrates entschieden. “Die Anwesen-
heitspflicht ist in der Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen. °Die genaue
Ausgestaltung der Anwesenheitspflicht wird den Studierenden in geeigneter Form zu

Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

§5
Prifungsanmeldung und -abmeldung, Prifungsverfahren

'Die Bachelorprifung wird durch Erwerb von Leistungspunkten geméaf3 § 12 erbracht.
2Zu jeder Prifung ist eine Anmeldung bis spatestens zwei Wochen vor dem jeweiligen
Prifungstermin erforderlich. ®Der Anmeldezeitraum muss mindestens zwei Wochen be-

tragen.

"Nach einer Anmeldung zu einer schriftlichen Prifung kann sich der*die Kandidat*in
ohne Angabe von Griinden bis einen Tag vor dem Prifungstermin wieder abmelden; bei
einer mindlichen Prifung betragt diese Frist eine Woche. ?Der*Die Kandidat*in gilt

dann als nicht zu der Prifung angemeldet. ®Bei Seminaren und Projektseminaren gilt
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(2)

(3)

als Prifungstermin der Zeitpunkt der verbindlichen Erklarung einer Teilnahme gegen-

Uber dem*der Prifer*in. “§ 9 Absatz 2 bleibt unberihrt.

'Die Termine fiir Klausurarbeiten werden von der*dem Vorsitzenden des Priifungsaus-
schusses festgelegt und sollen so friih wie méglich, in der Regel jedoch spatestens vier
Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit, bekannt gegeben werden. 2Zeitrdume fir
mundliche Prifungen werden in der Regel mindestens vier Wochen vor dem friihesten
Prifungstermin bekannt gegeben. 3Die individuellen Prifungstermine werden eine Wo-

che vor der miindlichen Prifung bekannt gegeben.

Sofern ein ordnungsgemaéfles Prifungsverfahren sichergestellt ist, kann der Prifungs-
ausschuss zur Férderung der Internationalitét auf vorherigen Antrag und mit Zustim-
mung der Prifenden Ausnahmen im Prifungsverfahren hinsichtlich Art, Ort und Zeit-
punkt der Prifung bewilligen, wenn zum vorgesehenen Prifungszeitpunkt ein begriin-
deter studienférdernder Auslandsaufenthalt angestrebt wird und die Teilnahme am re-

guldren Priufungsverfahren unzumutbar ist.

§ ba

Nachteilsausgleich und Mutterschutz

"Machen Studierende durch ein arztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen léanger an-
dauernder oder sténdiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage
sind, eine Prifungsleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form, Dauer oder
Frist abzulegen, so legt die*der Vorsitzende des Prifungsausschusses fest, in welcher
anderen Form, Dauer oder Frist die Prifungsleistung zu erbringen ist. ?Dies gilt auch fir
den Erwerb von unbenoteten Studienleistungen sowie Teilnahmenachweisen. 3Weiterhin
kénnen Abweichungen im Hinblick auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen
sowie auf die Zahl und die Voraussetzungen fiir die Wiederholung von Prufungsleistungen
vorgesehen werden. “Der Nachteilsausgleich soll sich bei Menschen mit Behinderung
oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Anderung des Krankheits- oder Be-
hinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Pri-
fungen erstrecken. °Bei Zweifeln wird die zustadndige Person oder Stelle fir Fragen zu

Belangen behinderter Studierender beteiligt.

Der Nachteilsausgleich wird auf Antrag an den Prifungsausschuss einzelfallbezogen

gewahrt und ist in der Geschéaftsstelle Prifungsangelegenheiten einzureichen.

Das Prifungsverfahren berticksichtigt die Ausfallzeiten durch die Pflege und Erziehung
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von Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsférderungsgesetz, die Pflege
der*des Ehegattin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin*Lebenspartners,
einer*eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwagerten, soweit die-

se*dieser pflegebedirftig ist.

Es gelten die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie die entsprechenden Bestimmun-

gen des Mutterschutzgesetzes, vgl. § 64 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 2a HG.

§5b
Zulassung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzter Zahl der Teilnehmenden

Die Lehrveranstaltungen des Bachelorstudienganges Wirtschaftswissenschaften kén-
nen aus den in § 59 Absatz 2 Satz 1 HG genannten Griinden in der Zahl der Teilnehmen-

den begrenzt werden.

Die Feststellung der Begrenzung der Zahl der Teilnehmenden sowie einer Héchstzahl
der Teilnehmenden fir die jeweiligen Lehrveranstaltungen erfolgt durch den Fakultats-
rat der Fakultat Wirtschaftswissenschaften und wird in geeigneter Weise bekannt ge-

geben.

'Ubersteigt die Zahl der Bewerbenden die Aufnahmefahigkeit, regelt auf Antrag der*des
jeweiligen Lehrenden der*die Dekan*in oder eine von ihm*ihr beauftragte Lehrperson
mit Beteiligung des Studienbeirates den Zugang. ?Dabei sind die Bewerbenden in fol-

gender Reihenfolge zu berticksichtigen:

1. 'Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewahlten Studiengangs nach ihrem
Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewie-
sen sind. 2Darauf angewiesen sind zum einen Studierende, fir die die Lehrveranstal-
tung laut den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs und dem Studienver-
laufsplan in dem Fachsemester, in welchem die Lehrveranstaltung angeboten wird,
vorgesehen ist; zum anderen Studierende, die sich im letzten Fachsemester ihres
Studiums laut Regelstudienzeit oder in einem spateren Semester befinden und die
Lehrveranstaltung bendtigen, um ihr Studium in der Regelstudienzeit bzw. zeitnah

abzuschlief3en.

2. Studierende, die im Rahmen des von ihnen gewéahlten Studiengangs nach ihrem Stu-
dienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht ange-

wiesen sind oder nach § 52 Absatz 2 HG als Zweithorer*in zugelassene Studierende,
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die in dem von ihnen gewahlten Studiengang nach ihrem Studienverlauf auf den Be-

such der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind.

3. Studierende, die fur die jeweilige Lehrveranstaltung als Zweithérer*innen geméaf

§ 52 Absatz 1 HG zugelassen sind.

4. Andere Studierende der Technischen Universitdt Dortmund, sofern sie die Voraus-

setzungen fur die Teilnahme an der Lehrveranstaltung erbringen.

Ist innerhalb einer Gruppe eine Auswabhl erforderlich, sind die Bewerbenden in folgen-

der Reihenfolge zu beriicksichtigen:

1. Studierende mit ldnger andauernder oder sténdiger Behinderung, chronischer Er-
krankung oder mit Pflegeaufwand (Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des
§ 25 Absatzb5 Bundesausbildungsférderungsgesetz, Pflege der*des Ehegat-
tin*Ehegatten, der*des eingetragenen Lebenspartnerin* Lebenspartners oder einer*
eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwégerten, soweit die-

se* dieser pflegebedirftig ist).

2. Studierende, fir die es zwingend erforderlich ist, in dem betreffenden Modul eine

Lehrveranstaltung zu wiederholen.
3. Nach Ausschépfung der tbrigen Kriterien wird durch das Los entschieden.

Das Vorliegen der mit den Kriterien zusammenhangenden Bedingungen nach Absatz 4
Nr. 1 und 2 ist von den Bewerbenden selbst im Laufe des Bewerbungsverfahrens inner-
halb vorgegebener veréffentlichter Fristen gegeniber dem*der Dekan*in geltend zu

machen.

Die Fakultat Wirtschaftswissenschaften stellt im Rahmen der zur Verfiigung stehenden
Mittel sicher, dass den unter Absatz 3 Nr.1 genannten Studierenden durch die Be-
schrankung der Zahl der Teilnehmenden in der Regel kein oder héchstens ein Zeitver-

lust von einem Semester entsteht.

§6
Prifungsausschuss

'Fur die Organisation der Prifungen und die durch diese Prifungsordnung zugewiese-
nen Aufgaben bildet der Fakultatsrat einen Prifungsausschuss. 2Der Prifungsaus-

schuss besteht aus der*dem Vorsitzenden, deren*dessen Stellvertreter*in und finf
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(3)

weiteren Mitgliedern. 3Vier Mitglieder werden aus der Gruppe der Hochschulleh-
rer*innen, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen
und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden des Bachelorstudiengan-
ges Wirtschaftswissenschaften gewahlt. “Entsprechend werden fir die Mitglieder des
Prifungsausschusses Vertreter*innen gewahlt. SDie Mitglieder des Prifungsausschus-
ses wahlen in der ersten Sitzung einer jeden Amtszeit aus dem Kreis der im Prufungs-
ausschuss vertretenen Hochschullehrer*innen die* den Vorsitzende*n sowie die*den
stellvertretende*n Vorsitzende*n. 6Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der
Hochschullehrer*innen und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen
betragt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. "Wiederwahl ist
zulassig. 8Die Zusammensetzung des Priifungsausschusses ist bekannt zu geben. *Wird
die Wahl des Prifungsausschusses oder einzelner Mitglieder nach Amtsantritt fir un-
gultig erklart, so berihrt dies nicht die Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Be-

schlisse und Amtshandlungen.

'Der Prufungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prifungsordnung
eingehalten werden, und sorgt fiir die ordnungsgemaéafie Durchfihrung von Prifungen.
2Er ist insbesondere zustéandig flr die Entscheidung Gber Widerspriiche gegen in Pri-
fungsverfahren getroffene Entscheidungen. 3Darlber hinaus hat der Prifungsaus-
schuss dem Fakultatsrat regelméaflig, mindestens einmal im Jahr, Uber die Entwicklung
der Prifungen und Studienzeiten zu berichten. “Er gibt Anregungen zur Reform der Prii-
fungsordnung und der Studienpléne. °Der Prifungsausschuss kann die Erledigung
nachfolgender Aufgaben im Rahmen der laufenden Geschéafte auf die*den Vorsitzen-

de*n Ubertragen:

1. Organisation und Uberwachung des Priifungsverfahrens,
2. Anerkennungs- und Einstufungsangelegenheiten,

3. Bestellung von Priferinnen und Prifern,

4. Abhilfeentscheidungen,

5. Eilentscheidungen.

6Keinesfalls konnen Entscheidungen tber Widerspriiche und der Bericht an den Fakul-

tatsrat auf die*den Vorsitzende*n Gibertragen werden.

'Der Prufungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der*dem Vorsitzenden oder

der*dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei weiteren Hochschullehrer*innen
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(6)

mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. ?Er beschlief3t
mit einfacher Mehrheit. 3Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der*des Vor-
sitzenden. “Die studentischen Mitglieder des Priifungsausschusses wirken bei padago-
gisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Beurteilung und Aner-
kennung von Studien- und Prifungsleistungen, der Festlegung von Prifungsaufgaben

und der Bestellung von Prifenden sowie Beisitzenden, nicht mit.

Die Mitglieder des Priifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prifungen

beizuwohnen.

'Die Sitzungen des Prifungsausschusses sind nicht 6ffentlich. ?Die Mitglieder des Pri-
fungsausschusses, ihre Stellvertreter*innen, die Priifenden sowie die Beisitzenden un-
terliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen,
sind sie durch die*den Vorsitzende*n des Prifungsausschusses zur Verschwiegenheit

zu verpflichten.

Der Prifungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Ver-
waltungshilfe der Zentralen Prifungsverwaltung der Technischen Universitdt Dort-

mund.

§7
Prifende, Beisitzende

'Der Prufungsausschuss bestellt die Priifenden gemaf den gesetzlichen Vorgaben. 2Er
kann die Bestellung der*dem Vorsitzenden Ubertragen. 3Zu Prifenden dirfen an der
Hochschule Lehrende sowie weitere prifungsberechtigte Personen im Sinne des § 65
Absatz 1 HG bestellt werden. “Zu Prifenden darf nur bestellt werden, wer die entspre-
chende Bachelor-, Master- oder Diplomprifung oder eine vergleichbare Prifung im ent-
sprechenden Fachgebiet abgelegt hat. °Die Bestellung erfolgt getrennt fir Erstpri-
fer*innen einerseits sowie flir Zweitprifer*innen andererseits. 6Als Beisitzende, die von
der*dem zustandigen Prifenden benannt werden, darf an der Prifung nur mitwirken,
wer selbst mindestens die durch die Prifung festzustellende oder eine vergleichbare

Qualifikation erworben hat.

Die Prifenden sind in ihrer Prifungstatigkeit unabhangig.
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'Die Kandidat*innen kénnen fir die Bachelorarbeit Prifende vorschlagen. 2Auf die Vor-
schlage der Kandidat*innen soll nach Méglichkeit Riicksicht genommen werden. Die

Vorschlage begriinden jedoch keinen Rechtsanspruch.

Die*Der Vorsitzende des Prifungsausschusses sorgt dafir, dass den Kandidaten durch
Aushang die Namen der Prifenden rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen

vor dem Termin der jeweiligen Prifung, bekannt gegeben werden.

§8

Anerkennung von Prifungsleistungen, Einstufung in héhere Fachsemester

Fir die Anerkennung von Priifungsleistungen und die Einstufung in hdhere Fachsemester

findet die jeweils giiltige Ordnung Uber die Anerkennung von Prifungsleistungen fir alle Stu-

diengénge an der Technischen Universitat Dortmund Anwendung.

§9

Versdaumnis, Rucktritt, TAuschung, Ordnungsverstof3

(1) 'Eine Prifungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet, wenn der*die Kan-

didat*in zu einem Prifungstermin ohne triftige Griinde nicht erscheint oder wenn er*sie
nach Beginn der Prifung ohne triftige Griinde von der Prifung zurlcktritt. 2Dasselbe gilt,
wenn eine schriftliche Prifungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungs-

zeit erbracht wird.

(2) 'Die fur den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachten Griinde miissen dem Pr-

fungsausschuss unverziglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Bei
Krankheit der*des Kandidatin*Kandidaten oder eines von der*dem Kandida-
tin*Kandidaten uberwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschspra-
chigen arztlichen Attestes erforderlich. *Bei Krankheit der*des Kandidatin* Kandidaten
muss das arztliche Attest die Prifungsunfahigkeit belegen. “Bei dem nachtraglichen
Rucktritt von einer abgelegten Prifung muss aus dem arztlichen Attest hervorgehen,
dass die bei der Priifung gegebene Leistungsbeeintrachtigung fir die*den Studierende*n
aus gesundheitlichen Grinden nicht erkennbar war und verninftigerweise kein Anlass
bestand, die Leistungsfahigkeit in Zweifel zu ziehen. ®Erkennt der Priifungsausschuss

die Grinde nicht an, wird dies der*dem Kandidatin*Kandidaten schriftlich mitgeteilt.
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(3) '"Wird eine Prifungsleistung durch Tauschung (z. B. Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel, Ubernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben oder Ab-
schreiben lassen bzw. andere Hilfeleistungen zu Tauschungsversuchen anderer etc.) be-
einflusst, gilt die betreffende Prifungsleistung als mit ,,nicht ausreichend“ (5,0) bewer-
tet. ?Dies gilt ebenfalls fiir den Versuch der Tauschung. ®Die Entscheidung, ob ein Tau-
schungsversuch oder eine Tauschungshandlung vorliegt, wird von dem*der jeweiligen
Prifer*in getroffen und aktenkundig gemacht. “Wird wéhrend der Prifung ein T&au-
schungsversuch oder eine Taduschung im Sinne von Satz 1 durch die*den Aufsichtsfiih-
rende*n festgestellt, protokolliert diese*dieser den Tduschungsversuch oder die Tau-
schung. SDer*Die jeweilige Priifer*in entscheidet, ob die Prifungsleistung mit ,nicht aus-
reichend” (5,0) bewertet wird. ®Es gelten die Grundsatze des Anscheinsbeweises. Der
strafrechtliche Grundsatz ,in dubio pro reo“ findet keine Anwendung. ’Ein*e Kandi-
dat*in, der*die den ordnungsgemafien Ablauf der Prifung stért, kann von dem*der je-
weiligen Prufer*in oder den Aufsichtfiihrenden in der Regel nach Abmahnung von der
Fortsetzung der Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betref-
fende Prufungsleistung als mit ,,nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 8Die Griinde fur den
Ausschluss sind aktenkundig zu machen. °In schwerwiegenden Fallen von Tauschung
oder Stérung kann der Prifungsausschuss die*den Kandidatin*Kandidaten von der Er-

bringung weiterer Prifungsleistungen ausschlief3en.

(4) 'Der*Die Kandidat*in kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, dass Entschei-
dungen nach Absatz 3 vom Priifungsausschuss tiberprift werden. 2Belastende Entschei-
dungen sind der*dem Kandidatin*Kandidaten unverziglich schriftlich mitzuteilen, zu
begriinden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Vor der Entscheidung ist

der*dem Kandidatin*Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehér zu geben.

(5) 'Der Priufungsausschuss kann von Kandidat*innen bei Priifungen eine schriftliche Erkla-
rung verlangen, dass er*sie die Arbeit — bei einer Gruppenarbeit einen entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit — selbststandig verfasst und keine anderen als die an-
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie woértliche und sinngeméafle Zitate

kenntlich gemacht hat. 2§ 13 Absatz 6 bleibt unberihrt.
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Il. Bachelorpriifung

§10
Zulassung

Mit der Einschreibung in den Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften an der
Technischen Universitat Dortmund oder der Zulassung als Zweithérer*in geméaf} § 52
Absatz 2 HG gilt eine*ein Studierende*r als zu den Prifungen dieses Studienganges zu-
gelassen, es sei denn die Einschreibung bzw. Zulassung ist geméaf} Absatz 2 zu versa-

gen.
Die Einschreibung bzw. Zulassung ist zu versagen, wenn

1. der*die Kandidat*in oder eine nach dieser Priifungsordnung erforderliche Prifung in
dem Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universi-
tat Dortmund oder in einem anderen Studiengang, der zu diesem Studiengang eine
erhebliche inhaltliche Nahe (Deckungsgleichheit von mindestens 60 %) aufweist,

endgultig nicht bestanden hat oder

2. nach abgelegter Prifung in einem der in Nummer 1 genannten Studiengénge auf-
grund einer anschlieBenden Anfechtung des Prifungsbescheides eine bestands-
und rechtskraftige Entscheidung tiber das endgiiltige Nichtbestehen noch nicht vor-

liegt.

§11

(entfallen)

§12
Umfang und Art der Bachelorpriifung

'Die Bachelorprifung beinhaltet den Erwerb von insgesamt 180 Leistungspunkten und
erstreckt sich auf finf Module, deren vollstédndiger und erfolgreicher Abschluss jeweils
15 Leistungspunkte erbringt, sowie 14 Module, deren vollstandiger und erfolgreicher
Abschluss jeweils 7,5 Leistungspunkte erbringt. 2Die Leistungspunkte kdnnen nur ein-

mal erworben und nur fiir ein Modul angerechnet werden. 3Die Festlegung der Studien-
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richtung oder eines Kompetenzprofils erfolgt mit der ersten Anmeldung zu einer Pri-
fungsleistung der Module 8 bis 12; der einmalige Wechsel des Kompetenzprofils ist auf
Antrag beim Priufungsausschuss moglich. “Die Prifungsleistungen eines Moduls wer-
den entweder durch eine Modulpriifung oder durch mehrere kumulative Teilleistungen
erbracht. SArt und Umfang aller zu erbringenden Prifungsleistungen sind in den einzel-
nen Modulbeschreibungen festgelegt; sollte dies nicht eindeutig sein, geben die jewei-
ligen Prifenden in der Regel bis spatestens zum Beginn eines jeden Semesters verbind-
lich bekannt, in welcher Art und in welchem Umfang die Priifungsleistungen zu erbrin-

gen sind.

'Die Module bestehen aus einer oder mehreren Lehrveranstaltungen. 2Die Prifungs-
und Studienleistungen erstrecken sich einheitlich in der betriebswirtschaftlichen, in
der betriebswirtschaftlich-volkswirtschaftlichen und in der volkswirtschaftlichen Stu-
dienrichtung sowie in den wahlweise zu belegenden Kompetenzprofilen auf die folgen-
den elf Module, die nach zwei Studienjahren abgeschlossen sein sollen (Leistungs-

punkte und Prifungsformen in Klammern):

1. Modul 1 im ersten Semester: Methodische Grundlagen (15 Leistungspunkte — Teil-

leistungen)
bestehend aus den drei Lehrveranstaltungen Mathematik, Statistik, Buchfiihrung,

2. Modul 2 im ersten Semester: Markt und Absatz (15 Leistungspunkte — Modulpri-
fung)

bestehend aus den drei Lehrveranstaltungen Prasentationstechniken (unbenotete

Studienleistung), Marketing, Markt und Wettbewerb,

3. Modul 3 im zweiten Semester: Planung, Entscheidung und Wertschépfung

(15 Leistungspunkte — Teilleistungen)

bestehend aus den drei Lehrveranstaltungen Entscheidungsmodelle, Produktions-

wirtschaft und Digitalisierung,

4. Modul 4a im zweiten Semester: Rechnungswesen und Finanzen | (7,5 Leistungs-

punkte — Modulprifung)

bestehend aus den zwei Lehrveranstaltungen Kostenrechnung und Controlling, Bi-

lanzierung,
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10.

11.

Modul 4b im dritten Semester: Rechnungswesen und Finanzenll

(7,5 Leistungspunkte — Modulpriifung)
bestehend aus der Lehrveranstaltung Investition und Finanzierung,

Modul 5a im zweiten Semester: Wirtschaftstheorie | (7,5 Leistungspunkte — Mo-

dulprifung)
bestehend aus der Lehrveranstaltung Mikro6konomie,

Modul 5b im dritten Semester: Wirtschaftstheorie Il (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus der Lehrveranstaltung Makroékonomie,

Modul 6a im dritten Semester: Management, Technologie und Innovation | (7,5 Leis-

tungspunkte — Modulprifung)
bestehend aus der Lehrveranstaltung Management,

Modul 6b im vierten Semester: Management, Technologie und Innovationll

(7,5 Leistungspunkte — Modulpriifung)
bestehend aus der Lehrveranstaltung Technologie- und Innovationsmanagement,

Modul 7a im dritten Semester: Information und Datenanalyse | (7,5 Leistungspunkte

— Modulprifung)
bestehend aus der Lehrveranstaltung Informationsmanagement,

Modul 7b  im vierten Semester: Information und Datenanalyse ll

(7,5 Leistungspunkte — Modulprifung)

bestehend aus der Lehrveranstaltung Grundlagen der Okonometrie.

3Die den einzelnen Prifungsleistungen innerhalb eines Moduls zugeordneten Leis-

tungspunkte ergeben sich aus den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs.

“Wirtschaftsenglische Sprachkenntnisse kénnen durch spezielle, vom Sprachenzent-

rum der Technischen Universitat Dortmund angebotene Sprachprifungen nachgewie-

sen werden. 5Uber die Anerkennung anderer vergleichbarer Englisch-Zertifikate ent-

scheidet der Prifungsausschuss.
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'Die Prufungsleistungen erstrecken sich in der betriebswirtschaftlichen Studienrich-
tung zusatzlich auf die folgenden acht Module, die nach drei Studienjahren abge-

schlossen sein sollen (Leistungspunkte und Prifungsformen in Klammern):

1. Modul 8a im vierten Semester: BWL-Schwerpunkt | (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehérigen Lehrveranstaltung,

2. Modul 8b im vierten Semester: BWL-Schwerpunkt Il (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

3. Modul 8c im fiinften Semester: BWL-Schwerpunkt Il (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

4. Modul 8d im fiinften Semester: BWL-Schwerpunkt IV (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,
5. Modul 9 im finften Semester: Komplement | (7,5 Leistungspunkte — Modulprifung)
bestehend aus der Lehrveranstaltung Privatrecht,

6. Modul 10 im sechsten Semester: Komplement Il (7,5 Leistungspunkte — Modulpri-

fung)
bestehend aus einer volkswirtschaftlichen Lehrveranstaltung,

7. Modul 11 im funften und sechsten Semester: Wissenstransfer

(15 Leistungspunkte — Teilleistungen)

bestehend aus den vier Lehrveranstaltungen Wissenschaftliches Arbeiten (Teilnah-
menachweis), Seminar, Wirtschaftsenglisch (unbenotete Studienleistung), Projekt-

Arbeit,
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8. Modul 12 im sechsten Semester: Bachelorarbeit einschliefilich Vortrag

(15 Leistungspunkte — Teilleistungen).

2Die Prufungsleistungen erstrecken sich in der betriebswirtschaftlich-volkswirtschaft-
lichen Studienrichtung zuséatzlich auf die folgenden acht Module, die nach drei Studien-

jahren abgeschlossen sein sollen (Leistungspunkte und Priifungsformen in Klammern):

1. Modul 8a im vierten Semester: BWL-Schwerpunkt | (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdérigen Lehrveranstaltung,

2. Modul 8b im vierten Semester: VWL-Schwerpunkt | (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

3. Modul 8c im fiinften Semester: BWL-Schwerpunkt Il (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

4. Modul 8d im fiinften Semester: VWL-Schwerpunkt Il (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,
5. Modul 9 im fiinften Semester: Komplement | (7,5 Leistungspunkte — Modulprifung)

bestehend aus wahlweise der Lehrveranstaltung Privatrecht oder der Lehrveran-

staltung Quantitative Methoden,

6. Modul 10 im sechsten Semester: Komplement Il (7,5 Leistungspunkte — Modulpri-

fung)

bestehend aus wahlweise einer betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen

Lehrveranstaltung,
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7. Modul 11 im fanften und sechsten Semester: Wissenstransfer

(15 Leistungspunkte — Teilleistungen)

bestehend aus den vier Lehrveranstaltungen Wissenschaftliches Arbeiten (Teilnah-
menachweis), Seminar, Wirtschaftsenglisch (unbenotete Studienleistung), Projekt-

Arbeit,

Modul 12 im sechsten Semester: Bachelorarbeit einschliefllich Vortrag

(15 Leistungspunkte — Teilleistungen).

3Die Prufungsleistungen erstrecken sich in der volkswirtschaftlichen Studienrichtung

zusatzlich auf die folgenden acht Module, die nach drei Studienjahren abgeschlossen

sein sollen (Leistungspunkte und Priifungsformen in Klammern):

1.

Modul 8a im vierten Semester: VWL-Schwerpunkt | (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

Modul 8b im vierten Semester: VWL-Schwerpunkt Il (7,5 Leistungspunkte - Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

Modul 8c im fiinften Semester: VWL-Schwerpunkt Il (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

Modul 8d im funften Semester: VWL-Schwerpunkt IV (7,5 Leistungspunkte — Mo-
dulprifung)

bestehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,
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5. Modul 9 im fiinften Semester: Komplement | (7,5 Leistungspunkte — Modulprifung)

bestehend aus wahlweise der Lehrveranstaltung Privatrecht oder der Lehrveran-

staltung Quantitative Methoden,

6. Modul 10 im sechsten Semester: Komplement Il (7,5 Leistungspunkte — Modulpri-

fung)
bestehend aus einer betriebswirtschaftlichen Lehrveranstaltung,

7. Modul 11 im funften und sechsten Semester: Wissenstransfer (15 Leistungs-

punkte — Teilleistungen)

bestehend aus den vier Lehrveranstaltungen Wissenschaftliches Arbeiten (Teilnah-
menachweis), Seminar, Wirtschaftsenglisch (unbenotete Studienleistung), Projekt-

Arbeit,

8. Modul 12 im sechsten Semester: Bachelorarbeit einschliefllich Vortrag

(15 Leistungspunkte — Teilleistungen).

“Alternativ zu Satz 1 bis 3 belegen die Studierenden eines der folgenden Kompetenz-

profile:
(a) Data, Decisions, Economic Policy
(b) Business Analytics and Operations Management
(c) Finance, Accounting, Controlling, Taxation
(d) Financial Markets and Financial Economics
(e) Global Management, Marketing, and Human Resources
(f) Technology, Entrepreneurship, and Digitalization

wobei sich die Prifungsleistungen in diesen Kompetenzprofilen auf die folgenden acht
Module, die nach drei Studienjahren abgeschlossen sein sollen (Leistungspunkte und

Prifungsformen in Klammern), erstrecken:

1. Profilmodul 8a im vierten Semester (7,5 Leistungspunkte — Modulprifung) beste-

hend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

2. Profilmodul 8b im vierten Semester (7,5 Leistungspunkte — Modulpriifung) beste-

hend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,
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3. Profilmodul 8c im flinften Semester (7,5 Leistungspunkte — Modulprifung) beste-

hend aus einer zugehérigen Lehrveranstaltung,

4. Profilmodul 8d im fliinften Semester (7,5 Leistungspunkte — Modulprifung) beste-

hend aus einer zugehdérigen Lehrveranstaltung,

5. Komplement | im flinften Semester (7,5 Leistungspunkte — Modulprifung) beste-

hend aus der Lehrveranstaltung Privatrecht,

6. Profilmodul 8e im sechsten Semester (7,5 Leistungspunkte — Modulprifung) be-

stehend aus einer zugehdrigen Lehrveranstaltung,

7. Wissenstransfer im flinften und sechsten Semester (15 Leistungspunkte — Teilleis-
tungen) bestehend aus den vier Lehrveranstaltungen Wissenschaftliches Arbeiten
(Teilnahmenachweis), Seminar des jeweiligen Kompetenzprofils, Wirtschaftseng-

lisch (unbenotete Studienleistung), Projekt-Arbeit des jeweiligen Kompetenzprofils,

8. Bachelorarbeit des jeweiligen Kompetenzprofils einschlief3lich Vortrag im sechsten

Semester (15 Leistungspunkte — Teilleistungen).

5Ein Uberblick der den einzelnen Kompetenzprofilen zugeordneten Profilmodule und
Seminare ist im Modulhandbuch enthalten; bei Wahl eines Kompetenzprofils ist jeweils
mindestens ein betriebswirtschaftliches und ein volkswirtschaftliches Profilmodul zu

belegen.

5Die den einzelnen Prifungsleistungen innerhalb eines Moduls zugeordneten Leis-
tungspunkte ergeben sich aus den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs. “Fr
das Modul 12 gelten die Regelungen der §§ 13 und 14. 8Ein einziges der Profilmodule 8
kann durch eine wahrend eines Auslandsstudium bzw. an einer anderen Hochschule
oder in einem anderen Studiengang erbrachte Leistung ersetzt werden (,,Flex-Modul®),
sofern eine Anerkennung nach § 3 Absatz 1 der Anerkennungsordnung ausgeschlossen
ist. °§ 6 der Anerkennungsordnung bleibt unberthrt. '°Der entsprechende Antrag ist
Uber die Geschaftsstelle Prifungsangelegenheiten einzureichen. ""Hiervon unberiihrt
bleibt die Anforderung gemaf3 § 12 Absatz 3 Satz 5, dass mindestens ein betriebswirt-
schaftliches und mindestens ein volkswirtschaftliches Modul aus dem Angebot des

Kompetenzprofils zu absolvieren sind.
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(4)  Als BWL-Schwerpunkte im Rahmen der Studienrichtungen kénnen gewéahlt werden:

_

. Digitale Transformation | /Il,

Entrepreneurship | /I,

Finance l /I,

Human Resource Management | /I,

Innovationsmanagement | / I,

Internationale Rechnungslegung und Wirtschaftsprifung 1 /I,
Marketing I /I,

Operations Research | / I,

© ©® N o a k& 0D

Organizations and Management Trends | /I,

—_
o

. Produktion und Logistik | / Il,

_
_

. Technologiemanagement |/ I,

—_
N

. Unternehmensbesteuerung |/ 1l,

—_
w

. Unternehmensfihrung|/1l,

14. Unternehmensrechnung und Controlling | / 11.
(5)  Als VWL-Schwerpunkte im Rahmen der Studienrichtungen kdnnen gewahlt werden:
1. Applied Economics I /11 /11,
2. Internationale Wirtschaft |/ l,
3. Makrookonomie | / I,
4, Mikro6konomiel /1,
5. Offentliche Finanzen /I,
6. Urbane, regionale und internationale Wirtschaftsbeziehungen |/ Il,

7. Wirtschaftspolitik 1 /II.
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(2)

(4)

Nach einer Anmeldung zu einer Modulprifung ist ein Wechsel in ein anderes Modul

nicht mehr zuléssig.

'Die zu einer Lehrveranstaltung oder einem Modul gehérende Prifungsleistung kann
zum Ende des Semesters erbracht werden, in dem die einem Modul zugeordnete Lehr-
veranstaltung angeboten wurde bzw. das Modul endet (Haupttermin Friihjahr oder
Haupttermin Herbst). 2Diese Priifungsleistung kann auch zum Beginn des unmittelbar
darauffolgenden Semesters erbracht werden (Nachtermin Frihjahr oder Nachtermin

Herbst).

§13
Bachelorarbeit

Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der*die Kandidat*in in der Lage ist, innerhalb einer
vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem*ihrem Fach selbststdndig nach wissen-

schaftlichen Methoden zu bearbeiten.

'Die Bachelorarbeit kann von jeder Person, die nach § 7 Absatz 1 Satze 3 bis 5 zum*zur
Erstprufer*in bestellt ist, ausgegeben und betreut werden, sofern diese hauptberuflich
in Forschung und Lehre in der Fakultat Wirtschaftswissenschaften der Technischen
Universitat Dortmund tatig sind. 2Mit Zustimmung des Prifungsausschusses und unter
Beachtung des § 65 Absatz 1 HG kann die Bachelorarbeit von einem*einer Hochschul-
lehrer*in ausgegeben und betreut werden, der*die einem anderen Fachbereich der
Technischen Universitat Dortmund oder in begriindeten Ausnahmeféllen einer anderen
Universitat oder der Fakultat Wirtschaftswissenschaften als Honorarprofessor*in an-
gehort; in diesen Fallen ist der*dem Kandidatin*Kandidaten ein*eine Hochschulleh-

rer*in der Fakultat als Zweitbetreuer*in zuzuordnen.

'Das Thema der Bachelorarbeit wird aus den in §12 Absatz4 und5 angefiihrten
Schwerpunkten oder gemaf3 § 12 Absatz 3 Satz 4 Nr. 8 in Abhangigkeit vom Kompetenz-
profil gewahlt. 2Der*Dem Kandidatin*Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, Vorschlage
fur das Thema der Bachelorarbeit zu machen. 3§ 7 Absatz 3 ist zu beachten. “Die Ba-
chelorarbeit kann im Einvernehmen zwischen Betreuer*in und Kandidat*in auch in eng-

lischer Sprache angefertigt werden.

'Das Thema fur die Bachelorarbeit kann erst nach Erreichen von mindestens

120 Leistungspunkten ausgegeben werden. ?Die Ausgabe erfolgt tiber die*den Vorsit-



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universitat Dortmund

Nr.12/2025 Seite 34

zende*n des Priifungsausschusses. 3Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu ma-

chen.

Kann ein*e Kandidat*in keinen*keine Betreuer*in benennen, sorgt die*der Vorsitzende
des Prifungsausschusses auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten dafir, dass

sie*er ein Thema fiir eine Bachelorarbeit und einen*eine Betreuer*in erhalt.

'Die Bachelorarbeit ist stets eigensténdig als Einzelarbeit zu verfassen. 2Dies schlief3t
jedoch nicht aus, dass das Thema der Bachelorarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe be-
arbeitet wird. *Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Priifungsleistung zu be-
wertende Beitrag der oder des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unter-

scheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfullt.

'Die Bearbeitungszeit fir die Bachelorarbeit betragt neun Wochen, bei einem empiri-
schen, experimentellen oder mathematischen Thema héchstens 13 Wochen. ?Das The-
ma und die Aufgabenstellung miissen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit in-
nerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlossen werden kann. 3Auf begriindeten Antrag
der*des Kandidatin*Kandidaten kann die*der Vorsitzende des Prifungsausschusses
im Einvernehmen mit der*dem Betreuerin*Betreuer ausnahmsweise eine einmalige
Verlangerung der Bearbeitungszeit um bis zu vier Wochen gestatten. “Ein Verlange-
rungsantrag ist spatestens 14 Tage vor Ablauf der Bearbeitungszeit zu stellen. 5Im Falle
von Krankheit kann die Frist zur Abgabe um maximal neun Wochen verlangert werden.
5Dazu ist die Vorlage eines arztlichen Attests erforderlich. ’Die Verlangerung entspricht
der Krankheitszeit. 8Uberschreitet die Krankheitsdauer diese Frist, kann die* der Stu-

dierende ein neues Thema bearbeiten ohne Anerkennung eines Prifungsversuches.

Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten 14 Tage
der Bearbeitungszeit zuriickgegeben werden; die Bachelorarbeit gilt dann als nicht be-

gonnen.

Der Umfang der Bachelorarbeit soll in der Regel etwa 30 bis 40 Seiten betragen.

§14
Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit

'Fir die Abgabe der Bachelorarbeit gelten die Bestimmungen der Ordnung zur Abgabe
von Abschlussarbeiten (Bachelor/Master) der Technischen Universitat Dortmund in der

jeweils geltenden Fassung. 2Sofern das Hochladen von einzelnen Abschlussarbeiten
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beziehungsweise von Teilen der Abschlussarbeiten aus fachlichen Griinden nicht taug-
lich ist und/oder sofern eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten besteht, die eine
Veréffentlichung von Abschlussarbeiten oder von Teilen von Abschlussarbeiten aus-
schlieBt, findet durch Entscheidung des Prifungsausschusses das bisherige analoge

Verfahren zur Abgabe von Abschlussarbeiten gemafl Absatz 2 Anwendung.

'Beim analogen Verfahren ist die Bachelorarbeit fristgemaf bei der Zentralen Prifungs-
verwaltung der Technischen Universitat Dortmund in einer zur Plagiatserkennung durch
ein Softwareprodukt verwendbaren elektronischen Fassung und zwei gebundenen Aus-
fertigungen abzuliefern; bei Posteinlieferung gilt das Datum des Poststempels. 2Der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. *Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemaf
abgeliefert, gilt sie gemaB § 9 Absatz 1 Satz 2 als mit ,,nicht ausreichend“ (5,0) bewer-
tet.

'Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die*der Kandidatin*Kandidat an Eides statt zu
versichern, dass sie*er die Arbeit selbststandig verfasst und keine anderen als die an-
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wértliche und sinngeméafie Zitate
kenntlich gemacht hat. 2In das Quellenverzeichnis sind auch unveréffentlichte Beitrage
aufzunehmen. 3Fir die Eidesstattliche Versicherung ist ein einheitlicher Vordruck der
Zentralen Prifungsverwaltung zu verwenden und bei der Abgabe der Bachelorarbeit als

fester Bestandteil der Bachelorarbeit unterschrieben einzubinden.

'Die Bachelorarbeit ist von zwei Prifenden zu begutachten und zu bewerten. ?Der*Die
erste Prifende soll der*die Betreuer*in sein. 3Der*Die zweite Prifende bestimmt
die*der Vorsitzende des Priifungsausschusses. “Mindestens ein*e Prifer*in muss der
Fakultat Wirtschaftswissenschaften angehéren. °Die Bewertung ist durch jede*n Pri-
fer*in einzeln und entsprechend § 15 Absatz 1 vorzunehmen sowie schriftlich zu be-

grinden.

'Die Note der Bachelorarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der einzelnen Bewer-
tungen gebildet, sofern die Notendifferenz nicht mehr als 2,0 betragt. 2Betragt die No-
tendifferenz mehr als 2,0 oder bewertet ein*e Priifer*in die Bachelorarbeit mit ,,ausrei-
chend“ (4,0) oder besser, die*der andere mit ,,nicht ausreichend“ (5,0), so wird von
der*dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses ein*e dritte*r Prifer*in zur Bewer-
tung der Bachelorarbeit bestimmt. 3In diesem Fall wird die Note der Bachelorarbeit aus
dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. “Die Bachelorarbeit

kann jedoch nur dann als ,ausreichend” (4,0) oder besser bewertet werden, wenn min-
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destens zwei Noten ,ausreichend“ (4,0) oder besser sind. °Die Bewertung wird der*dem
Kandidatin*Kandidaten in der Regel spatestens drei Monate nach der Abgabe der Ba-

chelorarbeit mitgeteilt.

"Wor der endgiiltigen Festsetzung der Modulnote hat der*die Kandidat*in die mindes-
tens mit der Note ,,ausreichend” (4,0) bewertete Bachelorarbeit durch einen Vortrag ge-
genlber den Prifenden gemaf den Absétzen 4 und 5 zu verteidigen. 2§ 4 Absatz 9 bis 12
gilt entsprechend. 3Das Ergebnis des Vortrags geht zu einem Viertel in die Modulnote
ein, sofern er mindestens mit der Note ,,ausreichend” (4,0) bewertet ist. *Ein nicht min-
destens mit der Note ,ausreichend“ (4,0) bewerteter Vortrag kann einmal wiederholt
werden. SWird auch diese Vortragsleistung mit ,,nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, ist

das Modul mit ,nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten und nicht bestanden.

§15

Bewertung der Priifungsleistungen, Bildung der Noten

und Bestehen der Bachelorprifung

'Die Noten fir die einzelnen Prifungsleistungen werden von den jeweiligen Prifenden

festgesetzt. 2Fur die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1 =sehr gut

eine hervorragende Leistung;
2 =gut = eine Leistung, die erheblich tGiber den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt;

3 = befriedigend

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderun-
gen entspricht;

4 = ausreichend

eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den An-
forderungen geniigt;

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den

Anforderungen nicht mehr genlgt.

8Zur differenzierten Bewertung der einzelnen Priifungsleistungen kénnen die Noten um
0,3 verringert oder erhéht werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-

schlossen.

"Wird die Prifungsleistung durch zwei Priifende, so errechnet sich die Gesamtnote der
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Prufungsleistung aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten. ?Die Gesamt-

note der Priifungsleistung lautet in Worten:

bei einem Mittelwert unter 1,6 = sehrgut,

bei einem Mittelwert von 1,6 bis unter 2,6 gut,

bei einem Mittelwert von 2,6 bis unter 3,6 befriedigend,

bei einem Mittelwert von 3,6 bis 4,0 ausreichend,
bei einem Mittelwert tber 4,0 = nicht ausreichend.

'Eine Klausurarbeit, die vollstandig im Antwortwahlverfahren (§ 4 Absatz 14) durchge-

fihrt wurde, gilt als bestanden, wenn
a) 60 % der zu erreichenden Gesamtpunktzahl erreicht worden sind oder

b) die erreichte Punktzahl um nicht mehr als 22 % die durchschnittliche Priifungsleis-
tung der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die erstmals an der Priifung

teilgenommen haben.

?Hat der*die Kandidat*in die Mindestpunktzahl gemaf3 Satz 1 erreicht und damit die

Prifung bestanden, so lautet die Note wie folgt:

sehr gut (1,0), falls mindestens 75 %,

sehr gut (1,3), falls mindestens 66,6 %, aber weniger als 75 %,

gut (1,7), falls mindestens 58,3 %, aber weniger als 66,6 %,

gut (2,0), falls mindestens 50 %, aber weniger als 58,3 %,

gut (2,3), falls mindestens 41,6 %, aber weniger als 50 %,
befriedigend (2,7), falls mindestens 33,3 %, aber weniger als 41,6 %,
befriedigend (3,0), falls mindestens 25 %, aber weniger als 33,3 %,
befriedigend (3,3), falls mindestens 16,6 %, aber weniger als 25 %,
ausreichend (3,7), falls mindestens 8,3 %, aber weniger als 16,6 %,
ausreichend (4,0), falls keine oder weniger als 8,3 %

der Uber die Mindestpunktzahl hinausgehenden zu erreichenden Punkte erreicht wur-

den.

3Fiur die Bewertung von Klausurarbeiten, bei denen nur einzelne Aufgaben im Antwort-
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wahlverfahren durchgefiihrt werden, gilt Satz 1 entsprechend fir diese Aufgaben; die
Note der gesamten Klausurarbeit ergibt sich aus den nach den Vorgaben der Aufgaben-
stellung gewichteten Ergebnissen aller Aufgaben. “Die Satze 1 bis 3 finden keine An-

wendung, wenn die Bewertung der Klausur durch Priifende im Sinne des § 7 erfolgt.

"Wird die Priufungsleistung durch eine Modulprifung erbracht, so ist diese Note gleich-
zeitig die Modulnote. 2Wird das Modul durch mehrere kumulative Teilleistungen abge-
schlossen, errechnet sich die Modulnote aus dem arithmetischen Mittel der mit den
entsprechenden Leistungspunkten gewichteten, nicht gerundeten Noten der einzelnen

bestandenen Prifungsleistungen. *Die Modulnote lautet in Worten:

bei einem Mittelwert unter 1,6 = sehrgut,

bei einem Mittelwert von 1,6 bis unter 2,6 = gut,

bei einem Mittelwert von 2,6 bis unter 3,6 = befriedigend,
bei einem Mittelwert von 3,6 bis 4,0 = ausreichend.

'Die Bachelorprifung ist bestanden, wenn alle 19 Module (180 Leistungspunkte) be-
standen sind. 2Ein Modul ist bestanden, wenn entweder die Modulprifung einschlief3-
lich der zugehdorigen Studienleistungen oder séamtliche Teilleistungen bestanden sind.
3Die Bachelorprifung ist endgultig nicht bestanden, wenn nicht alle Module bestanden

sind und keine Wiederholungsmdéglichkeiten mehr bestehen.

'Die Gesamtnote der Bachelorpriifung errechnet sich aus dem gewogenen arithmeti-
schen Mittel der gemaf3 Absatz 4 gebildeten Modulnoten, wobei sich das Gewicht der
Module aus den Leistungspunkten gemaf § 12 Absatz 2 und 3 ergibt. 2Sofern der*die
Kandidat*in nicht widerspricht, bleibt dabei die schlechteste Modulnote der Module 1,
2 und 3 auBer Ansatz. 3Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. “Anstelle der Gesamtnote
»sehr gut”“ wird das Gesamturteil ,mit Auszeichnung bestanden” erteilt, wenn die Ba-
chelorarbeit mit 1,0 bewertet und das gewogene arithmetische Mittel aller anderen ge-

maéaf Absatz 4 gebildeten Modulnoten der Bachelorpriifung nicht schlechter als 1,25 ist.

Beim Ausweis aller Noten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berick-

sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
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'Die Gesamtnote wird zugleich in Form eines Grades nach dem European Credit Trans-

fer System (ECTS-Grad) ausgewiesen:

A= in der Regel die besten ca. 10 % der erfolgreichen Kandidaten und Kandidatin-
nen,

B = in der Regel die ndchsten ca. 25 % der erfolgreichen Kandidaten und Kandida-
tinnen,

C = in der Regel die nachsten ca. 30 % der erfolgreichen Kandidaten und Kandida-
tinnen,

D = in der Regel die nachsten ca. 25 % der erfolgreichen Kandidaten und Kandida-
tinnen,

E = in der Regel die nachsten ca. 10 % der erfolgreichen Kandidaten und Kandida-
tinnen.

2Die Bildung der ECTS-Grade erfolgt grundséatzlich durch einen Vergleich der Kohorten
der letzten sechs Semester. 3Ist diese Gruppe kleiner als 50 Kandidatinnen und Kandi-
daten, so ist die Bezugsgruppe aus den letzten zehn Semestern zu ermitteln. “Das ak-
tuelle Semester soll bei der Bildung der ECTS-Grade grundsatzlich nicht berlcksichtigt
werden. °Solange keine statistischen Daten zur Berechnung einer relativen Bewertung
zur Verflugung stehen, werden keine ECTS-Grade ausgewiesen. 6Aus Griinden, die eine
rechtssichere Vergabe ausschlieBBen, kann durch Beschluss des Prifungsausschusses
auf den Ausweis von ECTS-Graden verzichtet werden. ’Entsprechende Hinweise er-
scheinen in den Abschlussdokumenten. 8Bei der Zusammensetzung der Vergleichs-
gruppe ist nach dem Abschluss und dem Studiengang zu differenzieren. °Dartber hin-
aus kann in sachlich begriindeten Fallen eine andere Zusammensetzung der Ver-
gleichsgruppe erfolgen; hierzu ist ein entsprechender Beschluss des Prifungsaus-

schusses erforderlich.

§ 16
Wiederholung der Bachelorpriifung

'Jede nicht mit mindestens ,,ausreichend” (4,0) bewertete Prifungsleistung kann zwei-
mal wiederholt werden. 2Eine einzige Prifungsleistung kann auf Antrag ein drittes Mal
wiederholt werden; Gber den Antrag entscheidet die*der Vorsitzende des Prifungsaus-

schusses. 3Bei Nichtbestehen einer Teilleistung ist nur diese zu wiederholen. “Ein
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Wechsel zu einer anderen Modulprifung anlasslich einer Wiederholung ist ausschlie3-
lich im Modul 10 zulassig; Fehlversuche werden hierbei angerechnet. ° Die Bachelorar-
beit kann nur einmal und nur mit neuer Themenstellung wiederholt werden. ®Eine Riick-
gabe des Themas der Bachelorarbeit gemaB § 13 Absatz 8 ist nur zuldssig, wenn
der*die Kandidat*in bei der Anfertigung der ersten Bachelorarbeit von dieser Méglich-

keit keinen Gebrauch gemacht hatte.

Eine Wiederholung bestandener Prifungsleistungen, auch der Bachelorarbeit, ist nicht

zuldssig.

Eine mit ,nicht bestanden“ bewertete Studienleistung kann beliebig oft wiederholt

werden.

§17
Zeugnis, Bescheide und Bescheinigungen

'Hat der*die Kandidat*in die Bachelorprifung bestanden, erhalt er*sie in der Regel
spatestens vier Wochen nach der Bewertung der letzten Priifungsleistung tber die Er-
gebnisse ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache. ?In das Zeugnis werden die
Gesamtnote der Bachelorprifung gemaf3 § 15 Absatz 6, der ECTS-Grad gemaf3 § 15 Ab-
satz 8, die Studienrichtung bzw. das Kompetenzprofil, die Module einschlie3lich des
Themas der Bachelorarbeit und die Modulnoten aufgenommen. *Das Zeugnis enthalt
auch die Angabe, mit welchen Modulen 7,5 oder 15 Leistungspunkte erworben wurden.
“Auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten wird in das Zeugnis auch die bis zum Ab-
schluss der Bachelorprifung benétigte Fachstudiendauer aufgenommen. °Das Zeugnis
wird von der*dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses unterzeichnet und mit dem
Siegel der Fakultat Wirtschaftswissenschaften versehen. 6Als Datum des Zeugnisses

ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prifungsleistung erbracht ist.

Dem Zeugnis wird ein Diploma Supplement beigefligt. 2Es beschreibt insbesondere die
wesentlichen, dem Abschluss zugrundeliegenden Studieninhalte, den Studienverlauf,
die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die verleihende Hochschule.
3Das Diploma Supplement wird in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. “Des
Weiteren wird dem Zeugnis eine Ubersicht (iber die erbrachten Studien- und Priifungs-

leistungen in deutscher und englischer Sprache beigefligt (Transcript of Records).
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"Hochstens einmal pro Semester wird auf Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten auch
vor Abschluss der Bachelorpriifung eine Bescheinigung tiber die bereits erbrachten Pri-
fungsleistungen erstellt (Notenbescheinigung). 2Sie enthalt eine Aufstellung der erfolg-
reich absolvierten Module mit den jeweils erworbenen Leistungspunkten und erbrach-
ten Prufungsleistungen sowie den Noten der Module und der einzelnen Prifungsleis-
tungen. 2Auf begriindeten Antrag der*des Kandidatin*Kandidaten wird diese Beschei-

nigung auch in englischer Sprache ausgestellt.

'Ist die Bachelorprifung endgiiltig nicht bestanden oder gilt eine Prifungsleistung als
nicht bestanden, erteilt die*der Vorsitzende des Priifungsausschusses der*dem Kandi-
datin*Kandidaten hieriiber einen schriftlichen Bescheid. 2Der Bescheid ist mit einer

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

"Hat der*die Kandidat*in die Bachelorpriifung endgiltig nicht bestanden, wird ihm*ihr
auf Antrag eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt. 2Die Bescheinigung enthilt eine
Auflistung aller im Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abge-
legten Prufungsleistungen und Module mit den jeweiligen Leistungspunkten und Noten.
SAufgenommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht fur die Vorlage an einer

anderen Hochschule gilt.

Den Prifenden bleibt es unbenommen, ihre jeweiligen Lehrveranstaltungen betreffen-

de, ergdnzende Bescheinigungen auszustellen.

§18
Bachelorurkunde

'Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der*dem Kandidatin*Kandidaten eine Bachelorur-
kunde mit dem Datum des Zeugnisses in deutscher und englischer Sprache ausgehan-

digt. 2Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades geméaf § 2 beurkundet.

Die Bachelorurkunde wird von dem*der Dekan*in oder der Fakultat Wirtschaftswissen-
schaften und von der* dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses unterzeichnet und

mit dem Siegel der Fakultat Wirtschaftswissenschaften versehen.
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lll. Schlussbestimmungen

§19
Ungiiltigkeit der Bachelorpriifung

Hat der*die Kandidat*in bei einer Prifung getduscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushandigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prifungsausschuss nachtraglich die
Noten fir diejenigen Prifungsleistungen, bei deren Erbringung getduscht wurde, ent-
sprechend berichtigen und die Prifungsleistung ganz oder teilweise fiir nicht bestan-

den erklaren.

"Waren die Voraussetzungen fir die Zulassung zu einer Priifung nicht erfillt, ohne dass
der*die Kandidat*in hieriiber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der
Aushandigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der
Prifungsleistung geheilt. 2Hat der*die Kandidat*in die Zulassung vorsatzlich zu Un-
recht erwirkt, entscheidet der Priifungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen Gber die Rechtsfolgen.

Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur AuBerung zu ge-

ben.

'Das unrichtige Prifungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu ertei-
len. 2Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fiinf

Jahren nach Ausstellung des Priifungszeugnisses ausgeschlossen.

§20
Einsicht in die Prifungsakten

"Nach Bekanntgabe eines Klausurergebnisses wird eine Einsicht gewéahrt. 2Im Rahmen
der Einsichtnahme kénnen Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen gefer-
tigt werden. 3Die Nutzung von Kopien und sonstigen Reproduktionen der Klausur sind
nur fir den persénlichen Gebrauch zum Zwecke der Klausureinsicht zuléssig.
“Insbesondere ist die Veréffentlichung, Vervielfaltigung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. °Bei Verstoflen ist mit er-
heblichen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen. 8Zeit und Ort der Einsichtnahme wer-

den von den Prufenden festgelegt und spatestens mit der Bekanntgabe der Prifungser-
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gebnisse durch Aushang bekannt gegeben. ’Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von
den Prifenden festgelegt und den Studierenden in der Regel spatestens mit der Be-

kanntgabe der Priifungsergebnisse durch Aushang bekannt gegeben.

Einsicht in ihre oder seine weiteren schriftlichen Prifungsleistungen, die darauf bezo-
genen Gutachten der Priifenden sowie in die Protokolle der miindlichen Prifungen wird

der*dem Kandidatin*Kandidaten auf Antrag gewéhrt.

'Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Priifungsergebnisses bei
der*dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses zu stellen. 2Die*Der Vorsitzende des

Prifungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 21

Aberkennung des Bachelorgrades

'Der Bachelorgrad kann aberkannt werden und die Bachelorurkunde ist einzuziehen, wenn

sich nachtraglich herausstellt, dass der Bachelorgrad durch Tauschung erworben ist oder

wenn wesentliche Voraussetzungen fiir die Verleihung irrtimlich als gegeben angesehen

worden sind. 2Uber die Aberkennung entscheidet der Fakultatsrat der Fakultat Wirtschafts-

wissenschaften.

(2)

(3)

§22
Verdffentlichung, Inkrafttreten und Anwendungsbereich

Diese Priifungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universitat

Dortmund verdéffentlicht und tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 in Kraft.

Sie findet auf alle Studierenden Anwendung, die erstmalig ab Wintersemester
2019/2020 in den Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften an der Technischen

Universitat Dortmund eingeschrieben worden sind.

Die Regelungen zu Kompetenzprofilen gemaf3 § 12 Absatz 1 S. 2 und 3, § 12 Absatz 2
Satz 2, § 12 Absatz 3 Satz 4 und 5, § 13 Absatz 3 Satz 1, § 17 Absatz 1 Satz 2 finden auf
alle Studierenden Anwendung, die erstmalig ab Wintersemester 2023/2024 in den Ba-
chelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universitat Dort-

mund eingeschrieben worden sind.
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(4)  Fur Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2023/2024 in den Bachelorstudi-
engang Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universitdt Dortmund einge-
schrieben waren, gibt es im Wintersemester 2023/2024 die einmalige Méglichkeit, auf
Antrag von der gewahlten Studienrichtung geméaf3 § 12 Absatz 2 in eines der Kompe-
tenzprofile gemaf3 § 12 Absatz 3 Satz 4 zu wechseln. Prifungsleistungen und Fehlver-
suche werden in der erbrachten Form tibernommen, sofern sie Bestandteil des gewéhl-

ten Profils sind.

(5) Auf Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2025/2026 in den Bachelorstudi-
engang Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universitat Dortmund einge-
schrieben worden sind, findet diese Prifungsordnung unter folgender Maf3igabe eben-
falls Anwendung: Prifungsleistungen und Fehlversuche, die nach der am 12. Juli 2017
bekannt gemachten Priifungsordnung (AM Nr. 11/2017, S. 3 ff.), zuletzt gedndert am
15. Dezember 2020 (AM Nr. 30/2020, S. 1 ff.), oder die nach einer vorherigen Version
dieser Prifungsordnung erbracht worden sind, werden in der erbrachten Form aner-
kannt oder werden anstelle der nach dieser Prifungsordnung zu erbringenden Pri-
fungsleistungen iibernommen, sofern sie der Ubergangstabelle gemaf § 22 Absatz 6
nicht entgegen stehen. § 22 Absatz 1 und 2 der am 12. Juli 2017 bekannt gemachten
Prifungsordnung gilt entsprechend. In besonderen Hartefallen entscheidet im Einzel-

fall der zustandige Prifungsausschuss.

(6) Fur alle Studierenden, auf die diese Prifungsordnung Anwendung findet, gilt ab dem
Wintersemester 2025/26 in Ergéanzung zu § 12 die angehéngte Ubergangstabelle; sie ist

Bestandteil dieser Prifungsordnung.
(7)  Diese Prifungsordnung lauft zum Wintersemester 2028/2029 (31. Marz 2029) aus.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlisse des Fakultatsrats der Fakultat Wirtschaftswissen-
schaften vom 30. April 2025 sowie des Rektorats der Technischen Universitat Dortmund vom

2. April 2025.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf} § 12 Abs. 5 des Gesetzes Uber die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaf bekannt gemacht worden,

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschlieBenden Gremiums vorher beanstandet,
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3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenuber der Hochschule vorher geriigt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder

4. bei der 6ffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Riigeausschlusses
nicht hingewiesen worden.

Dortmund, den 8. Mai 2025

Der Rektor

der Technischen Universitat Dortmund

Professor Dr. Manfred Bayer

Anlage: Ubergangstabelle
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Aufstockung auf 4 SWS, 90-minitige

Methodische Grundlagen ethodische Grundlagen 1 1neu i i 5,5 7,5 Priifung und 7,5 Credits WiSe 2025/26 SoSe 2026 Das Modul wird ab SoSe 2026 jedes Semester angebote
Aufstockung auf 4 SWS, 90-miniitige
Grundlagen M ische Grundlagen 1 1neu Statistik Statistik 5,5 7,5 Priifung und 7,5 Credits WiSe 2025/26 SoSe 2026 Das Modul wird ab SoSe 2026 jedes Semester

1. Sofern "Buchfiihrung" nach WiSe 25/26 bestanden ist, aber
der Rest nicht oder nur Teile davon, kdnnen ab SoSe 2026 die
erweiterten Priifungen absolviert werden, um das Modul
abzuschlieRen. Fehlversuche der vorherigen Leistungen werden
gestrichen.

2. Sofern "Buchfiihrung" nach WiSe 25/26 NICHT bestanden ist,
aber der Rest oder Teile schon, werden die bestandenen
Leistungen in das neue Modul 1 "Methodische Grundlagen"
uberfiihrt. Fehlversuche der vorherigen Leistungen werden
Methodische Grundlagen 1 Buchfithrung 4 Kein Angebot mehr Wise 2025/26 gestrichen.

Geoe/gl N

Aufstockung auf 90-miniitige Priifung;
keine gemeinsame Priifung mit Markt

Markt und Absatz Marketing und Kommunikation 2 2 neu Marketing Marketing 6 6 und Wettbewerb mehr Priifung: WiSe 2026/27 \WiSe 2027/28
"Marketing" wird im neuen Modul 2 "Marketing und
Kommunikation" kiinftig durch die Studienleistung
"Wirtschaftsenglisch" (siehe auch Hinweis zu Modul
\Wissenstransfer Marketing und Kommunkation 11 2 neu Wir isch Business English 3 1,5 Reduzierung auf 1 SWS und 1,5 Credits SoSe 2027 "Wissenstransfer/Wirtschaftsenglisch") erganzt.
Aufstockung auf 4 SWS, 90-miniitige
Priifung und 7,5 Credits; keine "Markt und Wettbewerb" wird kiinftig durch die
Introduction to Economic gemeinsame Priifung mit Marketing Veranstaltung: WiSe 2025/26 englischsprachige Pflichtveranstaltung "Introduction to
Markt und Absatz Wirtschaftstheorie Il 2 5¢ Markt und Wettbewerb Policy 6 7,5 mehr Priifung: WiSe 2026/27 SoSe 2027 Economic Policy" (Modul 5¢ "Wirtschaftstheorie I1I") ersetzt.

1. Sofern "Présentationstechnik" nach WiSe 25/26 bestanden
ist, kann die Modulpriifung "Marketing, Markt und
Wettbewerb" im WiSe 26/27 ein letztes Mal absolviert werden.
Angeboten wird dann jedoch nur noch die Priifung, nicht mehr
die zugehorigen Veranstaltungen. Danach verfallt
"Présentationstechnik" und es missen die neuen Module 2
"Marketing und ikati sowie 5¢ "Wir ie
11" absolviert werden. Fehlversuche der vorherigen Leistungen
werden gestrichen.

2. Sofern "Présentationstechnik” nach WiSe 25/26 NICHT
bestanden ist, aber die Modulpriifung "Marketing, Markt und
Wettbewerb" schon, wird die bestandene Leistung in die neuen
Module 2 "Marketing und Kommunikation" sowie 5¢

Markt und Absatz 2 Pra. i i 3 Kein Angebot mehr WiSe 2025/26 "Wirtschaftstheorie I1I" iberfiihrt.

Der Veranstaltungsturnus wird bereits zum Wintersemester

Planung, Entscheidung und Planung, Entscheidung und Verlegung der Veranstaltung vom 2025/26 geandert. Im Sommersemester 2026 findet die
Wertschopfung Wertschopfung 3 3 Pr i irtschaft Pr i irtschaft 55 5,5 Sommersemester ins Wil ster SoSe 2025 WiSe 2025/26 nicht mehr statt.

Planung, Entscheidung und Planung, Entscheidung und Verlegung der Veranstaltung vom

Wer 5pfung Wertschépfung 3 3 Er i Er i 5,5 5,5 Sommersemester ins Wintersem SoSe 2026 \WiSe 2026/27

Planung, Entscheidung und Planung, Entscheidung und Verlegung der Veranstaltung vom

Wertschépfung Wertschépfung 3 3 Digitalisierung Digitalisierung 4 4 ommersemester ins Wi SoSe 2026 Wise 2026/27

Veranstaltung: SoSe 2026
und Finanzen | [Rechnungswesen und Finanzen Il |4a 3b Bilanzierung Bilanzierung 7,5 Priifung: SoSe 2027 SoSe 2028

Sofern die Modulpriifung "Bilanzierung, Kostenrechnung
Controlling" nach SoSe 2027 nicht bestanden ist, miissen die
neuen Module 3b "Rechnungswesen und Finanzen" und 3c
75 "Rechnungswesen und Finanzen III" absolviert werden. Aber: Ist
Modul 7a alt "Information und Datenanalyse I" mit der
,Informati \t“ oder Modul 5¢ neu
"Wirtschaftstheorie I1I" mit der Veranstaltung ,Introduction to
Aufteilung des Moduls und der Economic Policy” bereits bestanden, muss zwischen 3b
gemeinsamen Priifung auf zwei Module "Rechnungswesen und Finanzen II" und 3c "Rechnungswesen
Kostenrechnung und Kostenrechnung und mit jeweils 90-miniitiger Priifung und 7,5 |Veranstaltung: SoSe 2026 und Finanzen IlI" gewdhlt werden. Fehlversuche der vorherigen
Controlling Controlling 7,5 Credits Priifung: SoSe 2027 SoSe 2028 Leistungen werden gestrichen.
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und Finanzen | [Rechnungswesen und Finanzen Il |4:
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L liges Angebot

Anderung ab

Informati

Wise 2026/27

Sofern "Informationsmanagement" nach WiSe 26/27 NICHT
bestanden ist, stehen den Studierenden zwei Optionen zur
Wahl:

1. Es muss (ab SoSe 2027) alternativ das Modul 5¢
"Wirtschaftstheorie III" mit der Veranstaltung ,Introduction to
Economic Policy” absolviert werden.

2. Wurde nach SoSe 2027 die Modulprifung "Bilanzierung,
Kostenrechnung und Controlling" nicht bestanden, kann
Informationsmanagement” auch durch eines der neuen
Module 3 b "Rechnungswesen und Finanzen II" und 3c

Information und Datenanalyse |

Kein Angebot mehr

"Rechnungswesen und Finanzen IlI" ersetzt werden.

Privatrecht

\Wahl aus BWL-/VWL-

8

Kein Angebot mehr

WiSe 2025/26

1. Sofern "Privatrecht" nach WiSe 25/26 nicht bestanden ist,
konnen Studierende unabhéngig von der Studienrichtung ein
BWL- oder VWL-Modul 8 belegen.

2. Studierende, die sich fiir ein Kompetenzprofil entschieden
haben, wéhlen eine BWL oder VWL innerhalb ihres
Kompetenzprofils.

3. Fehlversuche der Veranstaltung Privatrecht werden
gestrichen.

Wissenstransfer

Wissenstransfer

11

Wir

Wir

SoSe 2026

\WiSe 2026/27

1. Es ist weiterhin ein Einstufungstest zu absolvieren.

2. Sofern das neue Modul 2 "Marketing und Kommunikation"
einschlieBlich der Studienleistung "Wirtschaftsenglisch" zu
belegen ist, muss "Wirtschaftsenglisch" in Modul 11
"Wissenstransfer" durch eine alternative Sprachpriifung aus
dem Kursangebot des Bereichs Fremdsprachen der TU
Dortmund ersetzt werden. Hierfiir stehen folgende Optionen
zur Auswahl:

a. Absolvieren eines beliebi im Bereich
Fremdsprachen der TU Dortmund auf Niveau B2 oder héher
bzw. Vorlage eines offiziellen Sprachzertifikates auf diesem
Niveau.

b. Absolvieren eines sonstigen Sprachkurses im Bereich
Fremdsprachen der TU Dortmund ab Niveau Al.

3. Wurde der Sprachnachweis in Modul 11 bereits absolviert
und das neue Modul "Marketing und Kommunikation" muss
absolviert werden, erfolgt eine Umbuchung der erbrachten
Leistung dorthin und der Sprachnachweis in Modul 11 wird wie

Reduzierung von 2 auf 1 SWS

unter Punkt 2 geschildert absolviert.

Stand: 17.03.2025)

Geoe/gl N

punwiloq 1BISISAIUN UBYISIUYda | Jap uabunisyipy aysipwy

Ly 8l8s



	02.01. Neub_BPO2019_WiWi
	02.02. Übergangstabelle_BPO2019



